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Finanzen und Wirtschaft 

Wirtschaft und EU / Contolling und Subventionen 

   

Information 2021 zur Abwicklung des Förderprogramms  

„Linz fördert Regionale Wirtschaftsinitiative“- RegWiFö 

 

Sehr geehrte Förderwerberin, sehr geehrter Förderwerber, 

dieses Informationsblatt stellt die Grundsätze der Förderabwicklung für Sie dar. 

 

Mit Ihrer Unterschrift haben Sie die aktuelle „Allgemeine Förderungsrichtlinie der Stadt Linz“ und 

Sonderrichtlinie „Linz fördert Regionale Wirtschaftsinitiativen“ verbindlich anerkannt.  

Alle Förderungen werden nur unter Einhaltung der Richtlinien der Stadt Linz bearbeitet: 

https://portal.linz.gv.at/Serviceguide/viewChapter.html?chapterid=122208 

 
Bei Fragen zur Abwicklung und den Förderrichtlinien wenden Sie sich gerne an uns.  
 
Magistrat Linz:  
Ing. Christian Genstorfer     Anja Pollak 
Finanzen und Wirtschaft     Finanzen und Wirtschaft 
Wirtschaft und EU      Controlling und Subventionen 
Hauptstraße 1-5      Hauptstraße 1-5 
4041 Linz       4041 Linz 
E-Mail: christian.genstorfer@mag.linz.at   E-Mail: subventionen.fiwi@mag.linz.at 
Tel.: 0732/7070-2318      Tel.: 0732/7070-2367  
 

Abwicklung des Förderprogramms „Linz fördert Regionale Wirtschaftsinitiative“ 

1. Auszahlung: 

Die Auszahlung erfolgt gemäß der „Allgemeinen Förderungsrichtlinie der Stadt Linz“ erst nach 

Vorliegen der Verwendungsnachweise und Prüfung des tatsächlichen Förderbedarfs.  

Mittels formlosem Ansuchen mit Bedarfsbegründung kann eine Akontozahlung in Höhe von max. 

50% des genehmigten max. Förderbetrags beantragt werden.  

Senden Sie Ihr E-Mail direkt an subventionen.fiwi@mag.linz.at . 

 

Hinweis: Die Akontierung und die Auszahlung der Förderung erfolgt unter der Voraussetzung, 

dass sämtliche Förderfälle der FörderwerberIn aus den vorangegangenen Jahren vollständig 

abgerechnet, der Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung dieser Fördermittel erbracht 

und von den zuständigen Stellen der Stadt bestätigt wurde. 

 

2. Abrechnung: 

Die Abrechnungen für 2021 können unmittelbar nach Abschluss aller Aktivitäten erfolgen, 

müssen jedoch bis spätestens 28.02.2022 vollständig bei der Förderstelle einlangen. 

Alle Einnahmen und Ausgaben der Marketingmaßnahmen bzw. Veranstaltungen des Zeitraums 

von 01.01.2021 bis 31.12.2021 sind mittels Einnahmen/Ausgabenrechnung (E/A) unter 

Verwendung des aktuellen Abrechnungsblattes verbindlich und vollständig nachzuweisen 

https://www.linz.at/serviceguide/form.php?id=9527. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise in 

der .xls Mappe „Grundsätze!BITTE LESEN!“. Diese E/A ist zur Vorprüfung direkt an die 

Förderstelle subventionen.fiwi@mag.linz.at zu senden.  
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Die zur abschließenden Prüfung des tatsächlichen Förderbedarfs notwendigen Belege und 

sonstigen Unterlagen werden gesondert angefordert und sind ebenfalls per E-Mail zu 

übermitteln. 

Als Verwendungsnachweise anzuerkennenden Belege, haben alle Bestandteile einer 

ordnungsgemäßen Rechnung zu beinhalten. Sie müssen an den/die Förderwerber*in laut 

Förderformular adressiert und nachweislich von diesem/dieser auch tatsächlich im Jahr 2021 

bezahlt worden sein. Die erbrachte Leistung muss eindeutig beschrieben sein und in direktem, 

auch zeitlichen Zusammenhang mit dem Fördergegenstand stehen. 

Als Zahlungsnachweis ist eine Kontoumsatzliste und das Kassabuch des Jahres 2021 als .pdf 

per E-Mail einzureichen.  

Einzelzahlnachweise sind nur ausnahmsweise auf Anforderung erforderlich. 

 

Alle Einnahmen des/der Förderwerber*in sind anzugeben und auf Anforderung nachzuweisen.  

 

Ausgaben für den laufenden Aufwand, wie beispielsweise Miet-, Buchhaltungs-, Telefonkosten, 

Parkgebühren, sind nicht förderbar und in dieser Förderung der Marketingmaßnahmen und 

Veranstaltungen auch nicht als Ausgaben anzuerkennen. 

 

3. RegWiFörderung für 2022: 

Erst nach vollständigem Abschluss der Förderung 2021 kann eine neue Jahresförderung für das 

Jahr 2022 genehmigt werden.  

Der Antrag mit Jahresprogramm für 2022 ist direkt von dem/der Förderwerber*in, bis spätestens 

28.02.2022 per E-Mail an die Förderstelle subventionen.fiwi@mag.linz.at vollständig ausgefüllt 

und unterfertigt einzureichen. Das Ansuchen ist ausschließlich unter Verwendung des aktuellen 

Förderformulars von https://portal.linz.gv.at/Serviceguide/viewChapter.html?chapterid=122208 zu 

stellen. 

 

4. Wichtige Formalien seit 2019:  

Alle ARGEN, IGen und Vereine müssen ab dem Jahr 2019 in einem Register (Vereinsregister oder 

Ergänzungsregister) eingetragen sein. Für den Fall, dass bis dato noch keine Registrierung in 

einem Register erfolgt ist, registrieren Sie Ihre ARGE oder IG im Ergänzungsregister (ErsB) 

https://www.bmdw.gv.at/Services/Formulare/Formulare-Stammzahlenregisterbehörde.html.  

Das Formular finden Sie hier: 

https://www.bmdw.gv.at/DigitalisierungundEGovernment/Stammzahlenregisterbehoerde/Formulare

/Documents/Antrag_auf_Eintragung_in_das_Ergaenzungsregister_fuer_sonstige_Betroffene.pdf 

Nach Unterschrift ist der Antrag an post.szrb@bmdw.gv.at zu übermitteln. Die vom 

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zugeteilten ErsB- und die 

gleichzeitig zugeteilte Unternehmensregisternummern (KUR) werden vom Magistrat Linz für die 

Auszahlung der Förderung benötigt und sind unbedingt ins Förderformular einzutragen. Bei 

Vereinen ist die ZVR-Nummer anzugeben. 

 

5. Abruf der Förderung durch das Land OÖ: 

Nach Abschluss der Förderungsbearbeitung seitens der Stadt Linz soll die dazu vom Land OÖ. in 

Aussicht gestellte Förderung in der Höhe von max. 16,7 % im Wege der Linzer 

Einkaufsstraßenbetreuung durch die zuständige Betreuerin, Frau Brigitte Adam, beantragt werden. 

 

Kontaktdaten der Einkaufstraßenbetreuerin: 

Brigitte Adam 
WKO Oberösterreich / Bezirksstelle Linz-Stadt 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 
E-Mail: brigitte.adam@wkooe.at 
Tel.: 05-90909-5507 
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